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  Zellhofer Josef 42285 
 

13.06.2017 
 
Betrifft 

Naturdenkmal „Baumgruppe beim Sportplatz in der KG Rosenau Schloß“, 
Teilwiderruf der Naturdenkmalerklärung 
 

 

Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl widerruft die Erklärung zum Naturdenkmal für 
vier Linden auf dem Grundstück Nr. 10/3 (schadhafte Linde – östlichster Baum des 
Naturdenkmales auf dem Grundstück Nr. 10/3 und die drei kleinen unterdrückten 
Linden ebenfalls auf diesem Grundstück), KG. Rosenau Schloß, Gemeindegebiet 
Zwettl-Niederösterreich. 
 
 

Rechtsgrundlagen 
§ 12  NÖ Naturschutzgesetz 2000 – NÖ NSchG, LGBl. 5500 
 
 

Begründung 

 
Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Zwettl vom 1. Oktober 1987 wurde die 
Baumgruppe beim Sportplatz in Schloss Rosenau auf den Grundstücken Nr. 10/2, 
10/3 und 270 mit insgesamt 12 Sommerlinden und 1 Bergahornbaum zum 
Naturdenkmal erklärt. 
 
Gemäß § 12 Abs. 8 ist die Erklärung zum Naturdenkmal zu widerrufen, wenn der 
Zustand des Naturdenkmales eine Gefährdung für Personen oder Sachen darstellt, 
eine wesentliche Änderung der Eigenschaften, die zur Erklärung zum Naturdenkmal 
geführt haben, eingetreten ist oder wenn das geschützte Objekt nicht mehr besteht 
oder diese im ausdrücklichen Widerspruch zu anderen naturschutzfachlichen 
Schutzkategorien steht. Die Erklärung zum Naturdenkmal kann widerrufen 

 

E-Mail: umwelt.bhzt@noel.gv.at 

Fax 02822/9025-42281 Internet: http://www.noe.gv.at/bh 

Bürgerservice-Telefon 02742/9005-9005 DVR: 0016071 

 



- 2 - 

 

werden, wenn dieses durch zumindest gleichwertige Schutzziele anderer 
naturschutzfachlicher Schutzkategorien ohne wirtschaftlichen Nachteil für das Land 
Niederösterreich weiterhin dauerhaft gesichert bleibt. 
 
Mit E-mail vom 23.4.2017 teilte Herr Ing. Widder (Forstbetreuung und Baumkontrolle 
der Stadtgemeinde Zwettl) folgendes mit: 
„Im Zuge von Baumkontrolltätigkeiten in der KG. Schloß Rosenau wurde beim 
Naturdenkmal, Aktenzahl ZTW3-N-04129/002, festgestellt, dass eine  Linde sich in 
sehr bedenklichem Gesundheitszustand befindet.  Die Linde sollte nach Ansicht des 
Unterfertigten möglichst schnell entfernt werden. Besondere Gefährdung ist durch 
eine nahegelegene Schule, eine Straße und einem Sportplatz gegeben.  
Es wird gebeten den genannten Baum aus dem Naturdenkmalschutz zu entlassen.  
 
Dazu noch eine Anregung. Im Zuge der Überprüfung sollte auch generell über die  
weitere  Unterschutzstellung der gen. Bäume nachgedacht werden.  
Nach Auffassung des Unterfertigten erfüllt der Baumbestand, wie er sich derzeit 
darstellt, nicht mehr die Anforderungen des Naturdenkmalschutzes gem. NÖ. 
Naturschutzgesetz.  
 
Im Namen der Stadtgemeinde Zwettl wird um Überprüfung und bescheidmäßige 
Erledigung gebeten.“  
Weiters war dem E-mail ein Plan mit der Kennzeichnung der betroffenen Bäume 
angeschlossen. 
 
Es wurde dazu das Gutachten des Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, 
das wie folgt lautet: 
„Der Baumkontrollor der Stadtgemeinde Zwettl hat bei einer Überprüfung des 
Naturdenkmales „Baumgruppe beim Sportplatz“ in der KG Schloß Rosenau 
festgestellt, dass sich eine Linde in einem sehr bedenklichen Zustand befindet. 
Deshalb wurde am 2. 5. 2017 eine Überprüfung dieses Naturdenkmales 
durchgeführt.  
 
Befund: 
Das genannte Naturdenkmal bestand ursprünglich aus 11 Sommerlinden, einer 
doppelstämmigen Sommerlinde und einem Bergahorn.  
Drei Linden (darunter auch die doppelstämmige Linde) sowie der Bergahorn wurden 
bereits vor einigen Jahren aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes entfernt 
und somit besteht das Naturdenkmal derzeit aus nur mehr insgesamt 9 
Sommerlinden. 
Bei einer dieser verbliebenen Linden auf dem Grundstück 10/3 wurden durch den 
Baumkontrollor der Stadtgemeinde Zwettl Morschungen, Höhlungen und 
Wurzelschäden festgestellt wodurch die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes 
beeinträchtigt ist. 
 
Gutachten: 
Die betroffene Linde ist der östlichste Baum des Naturdenkmales auf dem 
Grundstück 10/3 in der KG Schloß Rosenau. 
Bei der Erhebung konnten am Stamm dieses Baumes Höhlungen auf der 
Nordwestseite in ca. 3 Meter Höhe und auf der Südseite in ca. 0,5 Meter Höhe 
festgestellt werden. Zusätzlich wurde auch am Wurzelanlauf eine Faulstelle 
festgestellt. 
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Hinter diesen Höhlungen am Stamm befindet sich ein zusammenhängender 
Hohlraum, der beinahe den gesamten Stammquerschnitt betrifft und es ist 
anzunehmen, dass sich dieser Hohlraum über den gesamten Stamm vom 
Wurzelanlauf bis über die in 3 Meter Höhe befindliche Höhlung erstreckt. 
Dadurch ist der Baum in seiner Stabilität so stark beeinträchtigt, dass er eine 
Gefährdung für die Straße, den Sportplatz und die nahegelegene Schule darstellt. 
Deshalb wird empfohlen die Naturdenkmalerklärung für diesen Baum zu widerrufen 
und ihn zu entfernen.  
 
Die Entfernung dieses Baumes hat zur Folge, dass drei kleinere Linden, die östlich 
von der zu entfernenden Linde stehen und bisher von dieser unterdrückt wurden, 
plötzlich frei stehen und somit der Windschutz von Westen her (Hauptwindrichtung) 
für diese Bäume nicht mehr gegeben ist.   
Diese Linden weisen aufgrund der Unterdrückung durch die zu entfernende Linde 
einseitige, Richtung Osten geneigte Kronen auf, wodurch sie noch windanfälliger 
werden. 
Da diese drei Linden auf einem sehr sensiblen Standort stehen (Straße, Sportplatz, 
Schule), wird empfohlen, um ein mögliches Gefährdungspotential auszuschließen, 
die Naturdenkmalerklärung für diese drei Bäume ebenfalls zu widerrufen und sie zu 
entfernen.  
Außerdem verleihen diese drei Linden aufgrund ihrer Wuchsform infolge der 
Unterdrückung weder der Landschaft ein besonderes Gepräge, noch zeichnen sie 
sich durch  ihre Eigenart, Seltenheit oder besondere Ausstattung derart aus, dass sie 
für das Naturdenkmal unbedingt zu erhaltenswert wären.“ 
 
Da die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens 
vorliegen, war spruchgemäß zu entscheiden und die Erklärung zum Naturdenkmal 
für die vier im Spruch angeführten Linden zu widerrufen. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides 

schriftlich oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei uns einzu-

bringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den 
Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf 
die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, 
die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, 
zu enthalten. 
 
Die Höhe der Pauschalgebühr für Beschwerden, Wiedereinsetzungsanträge und 
Wiederaufnahmeanträge (samt Beilagen) beträgt 30 Euro. 
 

Hinweise: 
Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. 
Als Verwendungszweck ist das Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des 
Bescheides) anzugeben. 
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Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ 
ist als Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
(IBAN wie zuvor) anzugeben oder auszuwählen. Weiters sind die 
Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE-
Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag 
anzugeben. 
 
Der Eingabe ist - als Nachweis der Entrichtung der Gebühr - der Zahlungsbeleg oder 
ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. 
Für jede gebührenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein 
gesonderter Beleg vorzulegen. 
 
 
Ergeht an: 
1. NÖ Umweltanwaltschaft, Wiener Straße 54, 3109 St. Pölten 
2. BH Zwettl - Forstwesen, z.H. Herr Ing. Widder 
 
 

 
Für den Bezirkshauptmann 
Dr. S c h n a b l 

 
 
 

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 

www.noe.gv.at/amtssignatur
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Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ 
ist als Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
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Wurzelschäden festgestellt wodurch die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes 
beeinträchtigt ist. 
 
Gutachten: 
Die betroffene Linde ist der östlichste Baum des Naturdenkmales auf dem 
Grundstück 10/3 in der KG Schloß Rosenau. 
Bei der Erhebung konnten am Stamm dieses Baumes Höhlungen auf der 
Nordwestseite in ca. 3 Meter Höhe und auf der Südseite in ca. 0,5 Meter Höhe 
festgestellt werden. Zusätzlich wurde auch am Wurzelanlauf eine Faulstelle 
festgestellt. 
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Hinter diesen Höhlungen am Stamm befindet sich ein zusammenhängender 
Hohlraum, der beinahe den gesamten Stammquerschnitt betrifft und es ist 
anzunehmen, dass sich dieser Hohlraum über den gesamten Stamm vom 
Wurzelanlauf bis über die in 3 Meter Höhe befindliche Höhlung erstreckt. 
Dadurch ist der Baum in seiner Stabilität so stark beeinträchtigt, dass er eine 
Gefährdung für die Straße, den Sportplatz und die nahegelegene Schule darstellt. 
Deshalb wird empfohlen die Naturdenkmalerklärung für diesen Baum zu widerrufen 
und ihn zu entfernen.  
 
Die Entfernung dieses Baumes hat zur Folge, dass drei kleinere Linden, die östlich 
von der zu entfernenden Linde stehen und bisher von dieser unterdrückt wurden, 
plötzlich frei stehen und somit der Windschutz von Westen her (Hauptwindrichtung) 
für diese Bäume nicht mehr gegeben ist.   
Diese Linden weisen aufgrund der Unterdrückung durch die zu entfernende Linde 
einseitige, Richtung Osten geneigte Kronen auf, wodurch sie noch windanfälliger 
werden. 
Da diese drei Linden auf einem sehr sensiblen Standort stehen (Straße, Sportplatz, 
Schule), wird empfohlen, um ein mögliches Gefährdungspotential auszuschließen, 
die Naturdenkmalerklärung für diese drei Bäume ebenfalls zu widerrufen und sie zu 
entfernen.  
Außerdem verleihen diese drei Linden aufgrund ihrer Wuchsform infolge der 
Unterdrückung weder der Landschaft ein besonderes Gepräge, noch zeichnen sie 
sich durch  ihre Eigenart, Seltenheit oder besondere Ausstattung derart aus, dass sie 
für das Naturdenkmal unbedingt zu erhaltenswert wären.“ 
 
Da die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens 
vorliegen, war spruchgemäß zu entscheiden und die Erklärung zum Naturdenkmal 
für die vier im Spruch angeführten Linden zu widerrufen. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides 

schriftlich oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei uns einzu-

bringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den 
Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf 
die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, 
die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, 
zu enthalten. 
 
Die Höhe der Pauschalgebühr für Beschwerden, Wiedereinsetzungsanträge und 
Wiederaufnahmeanträge (samt Beilagen) beträgt 30 Euro. 
 

Hinweise: 
Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. 
Als Verwendungszweck ist das Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des 
Bescheides) anzugeben. 
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Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ 
ist als Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
(IBAN wie zuvor) anzugeben oder auszuwählen. Weiters sind die 
Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE-
Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag 
anzugeben. 
 
Der Eingabe ist - als Nachweis der Entrichtung der Gebühr - der Zahlungsbeleg oder 
ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. 
Für jede gebührenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein 
gesonderter Beleg vorzulegen. 
 
 
Ergeht an: 
1. NÖ Umweltanwaltschaft, Wiener Straße 54, 3109 St. Pölten 
2. BH Zwettl - Forstwesen, z.H. Herr Ing. Widder 
 
 

 
Für den Bezirkshauptmann 
Dr. S c h n a b l 

 
 
 

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 

www.noe.gv.at/amtssignatur

